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1.
Folgen der Krise auf dem Arbeitsmarkt
Die Schweizer Wirtschaft war von 2002 bis 2008 mit Wachstumsraten von bis zu über 3 Prozent auf steilem Wachstumskurs. Die Exportwirtschaft hat in den letzten Jahren stark expandiert, der industrielle Sektor hat das erste Mal seit langer Zeit einen Beschäftigungszuwachs gesehen, viele Unternehmen erzielten Umsatz- und Gewinnrekorde. All diese Faktoren zeigen, dass die Schweizer Wirtschaft, anders als bei früheren wirtschaftlichen Einbrüchen, strukturell topfit ist. Die sich anbahnende Rezession hat ihren Ursprung im Finanzmarkt der USA, die wirtschaftlichen Probleme der Schweiz sind also vorwiegend importiert. Die strukturelle Fitness der Schweiz und der Schweizer Wirtschaft muss in der Krise erhalten bleiben. Das gilt nicht nur für den Staat und die Unternehmen, sondern auch für den Arbeitsmarkt, d.h. auch für die Arbeitnehmenden.
Mit der wirtschaftlichen Abkühlung hat sich die Situation auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nämlich innert kürzester Zeit massiv verschlechtert. Allein in den letzten drei Monaten ist die Arbeitslosigkeit um 20'000 Personen gestiegen. Nach dem ersten Entlassungsschub stehen viele Temporärarbeitende, Arbeitnehmende der Exportindustrie und jüngere Arbeitnehmende auf der Strasse. Es ist heute davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit noch in diesem Jahr auf über 150'000 steigen wird, ein Anstieg auf über 200'000 Arbeitslose im nächsten Jahr ist nicht ausgeschlossen. Ein solch massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit birgt ein sehr grosses Risiko für strukturelle Schäden auf dem Arbeitsmarkt. Längere Erwerbslosigkeit beeinträchtigt nachgewiesenermassen die beruflichen und sozialen Fähigkeiten der Betroffenen. Das heisst, dass ein Teil der heutigen Erwerbstätigen durch längere Arbeitslosigkeit ihre Arbeitsmarktfähigkeit verlieren und beim nächsten Aufschwung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Für Travail.Suisse, den unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden, ist die Vermeidung von strukturellen Verschlechterungen am Arbeitsmarkt der zentrale Faktor einer guten Wirtschafts- und Konjunkturpolitik. Das bedeutet erstens, dass Konjunkturpolitik alles tun muss, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Zweitens muss die Politik aber auch dafür sorgen, dass Arbeitslosigkeit nicht zu strukturellen Verschlechterungen führt. Als Instrumente stehen dafür einerseits Investitionsprogramme zur Verfügung. Solche Massnahmen hat die Politik bereits ergriffen. Zum anderen muss aber auch die Arbeitslosenversicherung krisenfest gemacht und so ausgestaltet werden, dass sie fit bleibt für den Arbeitsmarkt.
2.
Flexibler Arbeitsmarkt dank starker Arbeitslosenversicherung
Der flexible Arbeitsmarkt stellt unbestritten einer der wichtigsten wirtschaftlichen Standortvorteile der Schweiz dar. Die Flexibilität besteht insbesondere darin, dass in der Schweiz der Kündigungsschutz im europäischen Vergleich relativ schwach ausgestaltet ist. Dadurch haben die Unternehmen einerseits die Möglichkeit, bei konjunkturellen Schwankungen relativ einfach mit einem Stellenabbau zu reagieren. Diese Möglichkeit erhöht auf der anderen Seite die Bereitschaft der Unternehmen, bei einem wirtschaftlichen Aufschwung auch rasch wieder Stellen aufzubauen und Arbeitnehmende einzustellen.

Diese hohe Flexibilität verbunden mit dem hohen Risiko, arbeitslos zu werden, ist für die Arbeitnehmenden nur akzeptabel, wenn eine solide Arbeitslosenversicherung die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit mindert. Dazu gehört, dass ein angemessener Verdienstersatz sichergestellt ist und dass alle Arbeitslosen professionelle Beratung erhalten und die notwendigen Beschäftigungs- und Weiterbildungsmassnahmen für eine nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt besuchen können.
Die Flexibilität des Arbeitsmarktes und die Leistungen der Arbeitslosenversicherung stellen ein austariertes und bewährtes Gleichgewicht dar. Flexicurity im besten Sinn des Wortes. Die Arbeitslosenversicherung ist deshalb für Travail.Suisse auch jetzt in der Krise das richtige Instrument, um zu verhindern, dass die Krise zu strukturellen Verschlechterungen auf dem Arbeitsmarkt führt. 

3.
Sofortmassnahmen
Die Arbeitslosenversicherung kann insbesondere mit zwei Instrumenten dazu beitragen, dass die konjunkturelle Krise nicht zu strukturellen Problemen auf dem Arbeitsmarkt führt. Zum einen kann sie mit der Bewilligung von Kurzarbeit Arbeitsplätze erhalten und Arbeitslosigkeit verhindern. Zum anderen sichert sie mit den Taggeldern die wirtschaftliche Situation und mit den Beschäftigungs- und Weiterbildungsmassnahmen die Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeitslosen. Beide Instrumente müssen für die Bewältigung der Krise ausgebaut werden.

3.1
Ausbau der Kurzarbeit
Die weltwirtschaftliche Krise und der starke Franken machen der Exportindustrie besonders zu schaffen. Die Auftragsbestände sind innert kürzester Zeit stark eingebrochen. Viele Betriebe melden Kurzarbeit an – innert Monatsfrist hat sich die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe und Arbeitnehmenden verdoppelt. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Deshalb hat der Bundesrat folgerichtig als erste Massnahme im Rahmen der zweiten Stufe des konjunkturellen Stabilisierungsprogramms die Möglichkeit der Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate erhöht und die Zahl der Karenztage auf einen pro Monat reduziert. 

· Forderung von Travail.Suisse: Weitere Massnahmen im Bereich der Kurzarbeit sind notwendig. So soll das Parlament in der Frühlingssession die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, damit im Rahmen einer befristeten Sofortmassnahme die Kurzarbeit auf 24 Monate erhöht werden kann. Zusätzlich sollen die Unternehmen dazu angehalten werden, bei länger dauernder Kurzarbeit ihren Angestellten eine Weiterbildung zu ermöglichen. Die anfallenden Kosten könnten hälftig von der Arbeitslosenversicherung übernommen werden. Um das Risiko einer ineffizienten Strukturerhaltung zu vermeiden, sollen die Unternehmen nach einer angemessenen Zeit auf ihr Innovationspotential geprüft werden. 

Mit diesen zusätzlichen Ergänzungen geht es in erster Linie darum, die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung, die Arbeitsmarktfähigkeit der kurzarbeitenden Angestellten und die Wettbewerbsfähigkeit des kurzarbeitenden Unternehmens hochzuhalten. Mit dem Ausbau der Kurzarbeit auf 24 Monate kann über eine vernünftige Zeit ein konjunkturell bedingter Stellenabbau und damit ein Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden. Die Gefahr einer ineffizienten und kostspieligen Strukturerhaltung besteht kaum. Die Krise ist importiert und nicht hausgemacht - die Schweizer Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren ihre Aufgaben gemacht und ist strukturell auf der Höhe. Dennoch sollen die Unternehmen bei länger dauernder Kurzarbeit die Möglichkeit haben, die Firmenabläufe und die Produktepalette auf ihre Effizienz bzw. auf ihre Innovationsfähigkeit zu prüfen. Mit der Möglichkeit der Kurzarbeit bleibt den Unternehmen das Know-how ihrer Angestellten erhalten. Die Unternehmen, die Kurzarbeitsentschädigung beziehen, werden aber angehalten, ihre Angestellten weiterzubilden. Mit zwei positiven Effekten: Sie steigern gleichzeitig die Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Beschäftigten und ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit.
3.2
Aussteuerung verhindern – Anzahl Taggelder auf 520 erhöhen
Mittelfristig wird die Krise auch die inlandorientierten Unternehmen in Mitleidenschaft ziehen. Voraussichtlich werden Branchen wie das Baugewerbe und das Gastgewerbe bereits per Ende 2009 zahlreiche Stellen abbauen müssen und die Arbeitslosigkeit wird in der Folge weiter stark steigen. Es ist davon auszugehen, dass der massive Wirtschaftseinbruch nur den Anfang einer lang anhaltenden Rezession darstellt und dass die Arbeitslosenzahlen ein weiteres Mal – analog der 90er Jahre – die 200'000-Grenze überschreiten werden. 

· Forderung von Travail.Suisse: Die Bezugsdauer von Arbeitslosengeldern soll vorübergehend von heute 400 Tagen auf 520 Tage erhöht werden. Das Parlament soll in der Frühlingssession die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, damit im Rahmen einer befristeten Sofortmassnahme die Anzahl Taggelder erhöht werden kann. Artikel 27, Absatz 2 (Anzahl Taggelder der versicherten Personen) ist dahingehend zu ergänzen.
Mit dieser Massnahme kann verhindert werden, dass Tausende erwerbsloser Personen inmitten der Rezession, chancenlos auf eine neue Anstellung, ausgesteuert werden. Die Erhöhung der Bezugsdauer hat zudem zwei wichtige positive Effekte: Erstens wird dadurch kurzfristig der Konsum gestützt. Denn im Gegensatz zu einer Aussteuerung bleibt das verfügbare Einkommen der betroffenen Haushalte über eine gewisse Zeit erhalten. Zweitens kann die betroffene Person im System der Arbeitslosenversicherung ihre Arbeitsmarktfähigkeit mit Hilfe von gezielten Beschäftigungs- und Weiterbildungsmassnahmen besser erhalten, bis sich die Arbeitsmarktlage und die Stellensituation wieder erholt haben. 
Ausserdem: Eine Bezugsdauer von 520 Taggeldern ist weder neu noch aussergewöhnlich. Zwischen Januar 1997 und Juli 2003, während sechseinhalb Jahren, galt ebenfalls eine maximale Bezugsdauer von 520 Tagen – und das notabene bei 6 anstatt wie heute bei 12 Monaten Beitragszeit. 

3.3
Sofortmassnahmen automatisch beenden mit wirtschaftlichem Aufschwung
Bei der Verbesserung der Kurzarbeitsmöglichkeiten und der Erhöhung der Anzahl Taggelder handelt es sich um Sofortmassnahmen, die verhindern sollen, dass die konjunkturelle Krise zu strukturellen Problemen führt. Deshalb ist klar, dass die beiden Massnahmen automatisch wegfallen, sobald sich die wirtschaftliche Situation verbessert und die Arbeitsmarktlage entspannt haben. 

Zwei Indikatoren können für das Aufheben der Sofortmassnahmen einbezogen werden: die Arbeitslosenquote und das BIP-Wachstum. Die Massnahme soll beispielsweise wegfallen, wenn die Arbeitslosenquote unter das über einen Konjunkturzyklus durchschnittliche Niveau von 3.2 Prozent, das sind 125'000 Erwerbslose, gesunken ist. Bei dieser Zahl handelt es sich um die in der 4. Revision des AVIG  getroffene Annahme der durchschnittlichen Arbeitslosenrate über einen Konjunkturzyklus hinweg. Als anderer Indikator gilt die wirtschaftliche Entwicklung: Nach einem Timelag von 4 bis 6 Quartalen positivem BIP-Wachstum kommt auch der Arbeitsmarkt langsam wieder in Schwung und die Sofortmassnahmen können beendet werden.

4.
Ausrichtung der 4. AVIG-Revision auf Flexicurity: Forderungen von Travail.Suisse
4.1
3. AVIG-Revision ist gescheitert

Mit der 3. Revision des AVIG wurden die Anzahl Taggelder von 520 auf 400 gesenkt und die notwendige Beitragszeit für die Anspruchsberechtigung von 6 auf 12 Monate erhöht. Betroffen von diesen Kürzungen waren insbesondere die jüngeren und die älteren Arbeitnehmenden, die Frauen sowie die niedrig qualifizierten Personen. 

Bei der Finanzierung wurden gleichzeitig die Lohnbeiträge von 3 auf 2 Prozente gesenkt und das Solidaritätsprozent (auf Löhnen zwischen 106'800 und 267'000 Franken) wurde ersatzlos gestrichen. Davon profitierten vor allem die Besserverdienenden. Zudem wurde davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Arbeitslosenrate rund 100'000 Personen betragen würde. Diese Annahme war klar zu tief. Trotz Hochkonjunktur hat die Arbeitslosenversicherung in den letzten Jahren ihre Schulden nicht abbauen können. Mit anderen Worten: Die Arbeitslosenversicherung war in den letzten Jahren schlicht zu billig.
Der Bund hat diese Problematik noch verschärft. Anstatt von seinem Recht Gebrauch zu machen, ab einer bestimmen Verschuldung der ALV die Beiträge zu erhöhen, hat er das als nötig angesehene Betriebskapital der ALV gesenkt (und damit auch die Verschuldung) und so die Sanierung um weitere Jahre verzögert. Ein konjunkturpolitischer Sündenfall.
Das Schweizer Stimmvolk hat gemäss Vox-Analyse bei der Referendumsabstimmung im Winter 2002 die Revision nur angenommen, weil damit eine langfristige gesunde finanzielle Basis für dieses zentrale Sozialwerk in Aussicht gestellt wurde. Dieses Ziel wurde klar verfehlt. 
4.2
Kein Leistungsabbau für die ohnehin schwachen Arbeitsmarktteilnehmenden
Die 4. Revision des AVIG ist notwendig geworden, weil die Annahmen zur Finanzierung in der 3. AVIG-Revision zu optimistisch waren. Aus den neuen, realistischeren Annahmen resultieren entsprechende Mehrkosten von 920 Millionen Franken. Diese Mehrkosten sollen einerseits über eine Beitragserhöhung, andererseits auch über einen Leistungsabbau finanziert werden.
Für Travail.Suisse ist ein Leistungsabbau in der Arbeitslosenversicherung nicht a priori tabu. Der flexible Arbeitsmarkt bedingt jedoch als Gegenstück eine Arbeitslosenversicherung, die für alle Arbeitslosen einen angemessenen Erwerbsersatz, den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit und eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt garantiert. Die folgenden der vorgesehenen Massnahmen stellen dieses Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Sicherheit massiv in Frage und können deshalb von Travail.Suisse nicht akzeptiert werden.

Keine Verschlechterung bei Taggeldern und Beitragszeit
Nachdem im Rahmen der letzten Revision die Anzahl Taggelder auf 400 gekürzt und die Beitragszeit auf 12 Monate erhöht wurde, will der Bundesrat zum zweiten Mal in Folge die Schraube nochmals massiv anziehen. Mit dieser Massnahme werden Leistungen von 174 Millionen Franken abgebaut. Sie betrifft in erster Linie Frauen, Niedrigqualifizierte, Arbeitnehmende in prekären Arbeitsverhältnissen, Junge und ältere Arbeitnehmende. 

	Beitragszeit
	Taggelder bisher
	Taggelder Vorschlag 4. Revision AVIG

	12 Monate
	400
	260

	18 Monate
	520 (ab 55. Altersjahre)
	400

	22 Monate
	
	520 (Erwerbslose ab 55 Jahren)


Diese Verschärfung geht völlig an den Realitäten des Arbeitsmarktes vorbei. Die seit Jahren anhaltende Tendenz zu mehr Flexibilisierung (befristete Anstellungen, Temporärarbeit, Arbeit auf Abruf, etc.) erhöht für die Arbeitnehmenden das Risiko, arbeitslos zu werden. Die Arbeitslosenversicherung sollte eigentlich genau vor diesen Risiken schützen. Das ist mit der Erhöhung der Beitragszeit nicht mehr der Fall. Denn damit werden jene Arbeitnehmende, die der Forderung nach Flexibilität am stärksten nachkommen (ob freiwillig oder nicht sei dahingestellt) in der Arbeitslosenversicherung schlechter gestellt. Sie werden sogar noch doppelt bestraft: Sie haben ein hohes Risiko, arbeitslos zu werden, und erhalten nur noch reduzierte Leistungen von der Arbeitslosenversicherung. Diese Massnahme widerspricht diametral dem Gedanken der Flexicurity, wonach durch Flexibilität eingegangene Unsicherheiten durch das System der sozialen Sicherheit aufgefangen werden sollen.

· Forderung von Travail.Suisse: Travail.Suisse lehnt die Änderung von Artikel 27, Absatz 2 „Anzahl Taggelder der versicherten Personen“ ab und will die bestehende Regelung von 400 Taggeldern bei 12 Monaten Beitragszeit beibehalten. 

Kompensationszahlung beim Zwischenverdienst bei Eröffnung einer neuen Rahmenfrist beibehalten
Der Zwischenverdienst hat sich als erfolgreiches Instrument zur Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erwiesen. Er bildet oftmals ein Sprungbrett in eine Dauerstelle. Die erwerbslose Person kann mit Hilfe eines Zwischenverdienstes eine neue Rahmenfrist aufbauen, die zum neuen Bezug von Taggeldern berechtigt.

Da es sich aber bei Zwischenverdienstmöglichkeiten oftmals um Teilzeitpensen oder um weniger gut bezahlte Anstellungen handelt, gleicht die Arbeitslosenversicherung mittels einer Kompensationszahlung die entstandene Lohnlücke aus. Bisher wurde diese Kompensationszahlung bei Eröffnung einer neuen Rahmenfrist für die Berechnung der Taggeldhöhe mit angerechnet. Neu soll diese Kompensationszahlung bei Eröffnung einer neuen Rahmenfrist nicht mehr angerechnet werden. Mit dieser Massnahme werden Leistungen von 79 Millionen Franken abgebaut. 

Mit dieser Leistungskürzung wird ein erfolgreiches und attraktives Instrument geschwächt, das den Erwerbslosen bis anhin erlaubte, ohne Einbusse auch mit kleinen Pensen im ersten Arbeitsmarkt wieder Tritt zu fassen. Die Streichung der Kompensationszahlung für die Ermittlung des versicherten Verdienstes für eine Folgerahmenfrist reduziert die Attraktivität des Zwischenverdienstes. Diese Streichung steht im Widerspruch zur deklarierten Stossrichtung der Teilrevision, die das Prinzip der raschen und dauerhaften Wiedereingliederung stärken will, und bestraft die Erwerbslosen, die flexibel wären, einen vielleicht weniger attraktiven und weniger gut bezahlten Job anzunehmen. 
· Forderung von Travail.Suisse: Travail.Suisse lehnt die Streichung von Artikel 23, Absatz 4 und 5 „Zwischenverdienst und Kompensationszahlung“ ab und will die bestehende Regelung beibehalten. 

Keine Erhöhung der Wartezeit und keine Reduktion der Bezugsdauer für Beitragsbefreite
Allen Ausbildungs- und Studienabgängerinnen und -abgängern, Rückkehrerinnen und –kehrern aus dem Ausland sowie allen Personen, die wegen Mutterschaft, Krankheit, Unfall, Trennung und Scheidung von einer Beitragszeit befreit waren, wird die maximale Bezugsdauer von 260 auf 90 Taggelder ( auf rund 4 Monate) verkürzt. Die Wartezeit bei Ausbildungs- und Studienabgängern soll auf 120 (rund 6 Monate) Tage erhöht werden. Mit dieser Massnahme werden Leistungen von 90 Millionen Franken abgebaut.

Diese Änderungen führen zum Kahlschlag bei den Beitragsbefreiten. Für viele Beitragsbefreite würde die Reduktion der Anzahl Taggelder den faktischen Ausschluss aus der Arbeitslosenversicherung bedeuten. Aufgrund der reduzierten Anzahl Taggelder würden sich viele nicht mehr die Mühe machen, sich bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden. Derselbe Effekt hat die Erhöhung der Wartezeit bei den Ausbildungs- und Studienabgängern. Von nachhaltiger Integration der Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt kann dabei kaum mehr die Rede sein. Diese Kürzung geht direkt zulasten der Sozialhilfe.

· Forderung von Travail.Suisse: Travail.Suisse lehnt die Änderungen von Artikel 27, Absatz 4 „ Reduktion der Bezugsdauer aller Beitragsbefreiten“ und Artikel 18, Absatz 2 „Wartezeiten“ ab und will die bestehenden Regelungen beibehalten. 

4.3
Sichere Finanzierung

Zur sicheren Finanzierung einer defizitären und hoch verschuldeten Arbeitslosenversicherung gehören für Travail.Suisse zwei Massnahmen: die Beseitigung der Defizite (Rechnungsausgleich) und der Schuldenabbau.
Rechnungsausgleich
Die Defizite der ALV beruhen darauf, dass in der 3. AVIG-Revision von zu optimistischen Annahmen in Bezug auf die durchschnittliche Anzahl Erwerbslose ausgegangen wurde. Das heisst, für den Rechnungsausgleich muss bei diesen Annahmen eine Korrektur erfolgen. Mit der 4. Revision ist eine solche Korrektur vorgesehen. So soll sich das Finanzierungsmodell nicht mehr auf die Annahme von durchschnittlich 100'000 Erwerbslosen, sondern von 125'000 Erwerbslosen abzustützen.

Diese Korrektur führt zu einem jährlichen Mehrbedarf von 920 Millionen Franken. Gemäss Botschaft des Bundesrates soll dieser Mehrbedarf in Form von Leistungskürzungen in der Höhe von 533 Millionen Franken und von ordentlichen Beitragserhöhungen in der Höhe von 486 Millionen Franken gedeckt werden. 
Den zur Diskussion stehenden Leistungskürzungen von 533 Millionen Franken kann Travail.Suisse nur im Rahmen von 190 Millionen Franken zustimmen. Die von Travail.Suisse abgelehnten Leistungskürzungen im Umfang von 343 Millionen müssen über die Finanzierungsseite ausgeglichen werden. Das bedeutet eine ordentliche Beitragserhöhung von 0.35 Prozent auf 2.35 Prozent (anstatt wie vom Bundesrat vorgesehen auf 2.2 Prozent). 

Vorschlag Rechnungsausgleich gemäss Travail.Suisse 

	Mehrbedarf 920 Mio. pro Jahr


	Mio. Franken jährlich

	Ordentliche Beitragserhöhung 0.35 plus Bundes- und Kantonsbeitrag
	851 Mio. pro Jahr

	Leistungskürzungen
	190 Mio. pro Jahr

	Total
	1041 Mio. pro Jahr

	Rechnungsüberschuss
	121 Mio. pro Jahr


Schuldenabbau
Der Arbeitslosenversicherungsfonds hat per Ende 2008 4.1 Milliarden Franken Schulden. Die Schulden werden sich aufgrund der Wirtschaftskrise im laufenden und nächsten Jahr massiv erhöhen. Das Seco rechnete im Januar 2009 mit einem Schuldenstand per Ende 2010 von 7.9 Milliarden Franken. 

Zeiten abwechselnder Verschuldung und Entschuldung liegen in der Natur einer Arbeitslosenversicherung. Untenstehende Tabelle zeigt eindrücklich, dass der Fonds immer wieder verschuldet war, und dass diese Schulden jeweils innert kürzester Zeit abgetragen wurden. Der höchste Schuldenstand wurde im Jahr 1998 mit 8.8 Milliarden Franken erreicht, und bereits vier Jahre später war der Fonds wieder schuldenfrei.

Entwicklung des Fonds der Arbeitslosenversicherung in Mio. Franken
	Jahr
	Arbeitslose
	Beiträge
	Soliprozent
	Ergebnis
	ALV-Fonds
	Darlehen

	1995
	153'316
	3%
	1%
	247
	-4'631
	-5'800

	1996
	168'630
	3%
	1%
	-168
	-4'799
	-6'200

	1997
	188'304
	3%
	1%
	-2'283
	-7'082
	-8'200

	1998
	139'660
	3%
	1%
	-333
	-7'415
	-8'800

	1999
	98'602
	3%
	2%
	1'323
	-6'092
	-7'800

	2000
	71'987
	3%
	2%
	2'935
	-3'157
	-5'700

	2001
	67'197
	3%
	2%
	3'437
	279
	-2'300

	2002
	100'504
	3%
	2%
	2'004
	2'283
	0

	2003
	145'687
	2.5%
	1%
	-808
	1'475
	0

	2004
	153'091
	2%
	0%
	-2'272
	-797
	-2'000

	2005
	148'537
	2%
	0%
	-1'878
	-2'675
	-3'800

	2006
	131'532
	2%
	0%
	-1'054
	-3'730
	-4'800

	2007
	109'189
	2%
	0%
	22
	-3'708
	-4'800


Quelle: Botschaft zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, September 2008

In der Botschaft zur 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sieht der Bundesrat für den Schuldenabbau eine befristete Beitragserhöhung von 0.1 Prozent plus die Einführung des Solidaritätsprozentes auf Löhnen zwischen 126'000 und 315'000 Franken vor. Zusammen mit dem Rechnungsüberschuss können so jährlich ca. 500 Millionen Franken Schulden abgebaut werden. Mit einem Schuldenstand von 7.9 Milliarden Franken per Ende 2010 dauert der Schuldenabbau also ca. 16 Jahre. Es braucht weitere zwei Jahre, damit eine Reserve von einer Milliarde aufgebaut werden kann. Geht man davon aus, dass die Revision im 2012 in Kraft tritt, muss man mit einer Sanierungszeit von 18 Jahren bis ins Jahr 2030 rechnen. 
Vorschlag Schuldenabbau aus Botschaft Bundesrat: Sanierung dauert 18 Jahre

	Massnahme
	Mio. Franken pro Jahr

	Befristete Beitragserhöhung 0.1 Prozent
	230 Mio. Franken

	Solidaritätsprozent
	160 Mio. Franken

	Überschuss aus Rechnungsausgleich
	99 Mio. Franken

	Total
	489 Mio. Franken 


Der Schuldenabbau geht zu langsam und gefährdet so das ganze System der heutigen Arbeitslosenversicherung. Der Vorschlag des Bundesrates ist verantwortungslos und unseriös. Er demonstriert damit sein Desinteresse, die Arbeitslosenversicherung innert nützlicher Frist auf gesunde Beine zu stellen. Mit diesem Vorgehen würde bei einer nächsten Konjunktureintrübung und der damit verbundenen steigenden Arbeitslosigkeit die kritische Schuldengrenze innert kürzester Zeit wieder erreicht. Noch bevor die 4. Revision richtig zum Tragen käme, stünde die 5. Revision vor der Tür. 

Auf Bewährtes zurückgreifen – Schulden rasch abbauen
Damit die Arbeitslosenversicherung auf gesunde Beine gestellt werden kann, fordert Travail.Suisse einen Schuldenabbau innerhalb des nächsten Aufschwungs. Dazu sind eine vorübergehende Beitragserhöhung von 0.65 Prozent plus zwei Solidaritätsprozente für den Schuldenabbau nötig. Mit diesen Massnahmen können pro Jahr gegen 2 Milliarden Franken Schulden abgebaut werden. Bei einem Schuldenstand von 7.9 Milliarden Franken (Annahme Seco per Ende 2010) könnten ein Abbau der Schulden und ein Reserveaufbau von einer Milliarde Franken innert einer nützlichen Frist von gut 4 Jahren erfolgen. 

Die einzige Alternative zu einem solchen raschen Schuldenabbau wäre aus Sicht von Travail.Suisse eine Auslagerung der „Altschulden“ zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 4. AVIG-Revision. Wenn beispielsweise der Bund diese Schulden übernehmen würde, dann könnte auch ein Schuldenabbau ins Auge gefasst werden, der über einen fixen Lohnbeitrag finanziert wird und über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgt.

Vorschlag Schuldenabbau gemäss Travail.Suisse: Sanierung dauert 4 bis 5 Jahre
	Massnahmen

	Mio. Franken jährlich

	Befristete Beitragserhöhung 0.65 Prozent
	1495 Mio. pro Jahr

	2 Solidaritätsprozente 
	320 Mio. pro Jahr 

	Überschuss aus Rechnungsausgleich
	121 Mio. pro Jahr

	Total 
	1936 Mio. 


Für den Rechnungsausgleich und den Schuldenabbau zusammen fordert Travail.Suisse also Beiträge für die Arbeitslosenversicherung in der Höhe von 3 ordentlichen Lohnprozenten und 2 Solidaritätsprozenten. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass diese Forderung keineswegs realitätsfremd ist. Aus der Aufstellung zur Entwicklung des Fonds der Arbeitslosenversicherung auf der vorangehenden Seite geht hervor, dass die gleichen Beitragssätze bereits von 1999 bis 2003 gültig waren. Damals war von Links bis Rechts anerkannt, dass die Arbeitslosenversicherung über genügend Mittel zum Schuldenabbau verfügen muss. Mit dem entschlossenen Handeln konnte der Rekordschuldenstand von 8.8 Milliarden Franken im Jahr 1998 innert vier Jahren abgebaut werden. 

Folgen wir diesem Beispiel. Das ist auch konjunkturell sinnvoll. Die 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes soll im Jahr 2012 in Kraft treten. Zu diesem Zeitpunkt wird sich die Schweizer Wirtschaft aller Voraussicht nach wieder auf dem Wachstumspfad befinden und eine Beitragserhöhung in dieser Grössenordnung ist konjunkturell absolut verträglich. Wenn wir jedoch zu lange zuwarten, wiederholen wir die Fehler der Vergangenheit und manövrieren die Arbeitslosenversicherung bei der nächsten konjunkturellen Abkühlung bereits wieder in finanzielle Schwierigkeiten. Dies gilt es zu verhindern.
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